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Antrag auf einen Handwerkerparkausweis Region Frankfurt RheinMain nach  
§ 46 Straßenverkehrsordnung (StVO) 
zur Durchführung von Handwerksarbeiten / Dienstleistungen in der Region Frankfurt RheinMain 

 
Handwerksbetrieb 
Firmenname 

 
Name des Antragstellers 

 

Vorname des Antragstellers 

Firmensitz: Straße, Hausnummer 

 

Firmensitz: PLZ, Ort 

 
 
für das nachfolgend aufgeführte Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen (Nr. 1) mit Übertragbarkeit auf die 
nachfolgend aufgeführten Einsatzfahrzeuge (Nr. 2 – 6) mit amtlichem Kennzeichen (maximal 5 weitere 
Fahrzeuge): 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

Beantragte Originalausfertigungen (Anzahl) 

(bitte Hinweise im Informationsblatt, Ziffer 7 und 10 beachten) 

Anzahl 

 
Bei der beantragen Genehmigung handelt es sich um: 

☐ einen Neuantrag 

☐ eine Erneuerung bereits erteilter     

    Genehmigung/en 

letzte Genehmigung gültig bis zum: 

 
Genehmigungs-Nr.: 

☐ eine zusätzliche Genehmigung zur (ersten) Genehmigung vom: 

 
Genehmigungs-Nr.: 
 

 
Dem Antrag sind beizufügen: 

 Kopie der Gewerbeanzeige 

 Kopie der Handwerkskarte 

 Kopie der Kfz.-Scheine zu vorgenannten Fahrzeugen 

 Fotos der Geschäftsfahrzeuge  
(klare Erkennbarkeit des beidseitigen Brandings und der Kennzeichen) 

 
 
Die Hinweise im Informationsblatt hat der Antragsteller / die Antragstellerin zur Kenntnis genommen. 

 
Ich habe die Datenschutzerklärung auf der 2. Seite / der Rückseite zur Kenntnis genommen und 
erkläre mich mit der Speicherung meiner Daten in diesem Sinne einverstanden. 
 
 
 
___________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 
 

Antrag bitte bei der zuständigen Genehmigungsbehörde an Ihrem Firmensitz einreichen. 
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Datenschutzerklärung 
 
 
Für diesen Dienst werden personenbezogene Daten erhoben, die für die Ausführung der Dienstleistung 

notwendig sind und die freiwillig über das Formular „Handwerkerparkausweis Region Frankfurt RheinMain nach  

§ 46 Straßenverkehrsordnung (StVO)“ selbst mitgeteilt werden. Für die Erhebung und Verwendung dieser Daten 

gelten die StVO, die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sowie Art. 6 Absatz 1 lit a) 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Für die erhobenen Daten besteht eine Speicherfrist von 10 Jahren. 

Eine Übermittlung der Daten an Dritte ist je nach Einzelfall möglich. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 

erfolgt immer im Einklang mit den Regelungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), der 

bundesrechtlichen Regelungen und in Übereinstimmung mit den Hessischen Datenschutzvorgaben. 

 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 

DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 

18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragung nach Art. 20 

DSGVO. 

 
Darüber hinaus haben Sie nach Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde: 

 
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Postfach 3163 
65021 Wiesbaden 
Telefon: 0611 1408-0 
Fax: 0611 1408 – 900 / 901 
 

Außerdem können Sie sich an die behördliche Datenschutzbeauftragte der Landeshauptstadt Wiesbaden 
wenden:  
 

Die Datenschutzbeauftragte der Landeshauptstadt Wiesbaden 
Postfach 3920 
65029 Wiesbaden 
Telefon: 0611 31 -3091 
Fax: 0611 31-3955 
datenschutz@wiesbaden.de 
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